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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Mobilfunk (Privatkunden). 
 
1 Vertragspartner 

Vertragspartner sind die Telekom Deutschland GmbH (im Fol-
genden „Telekom“ genannt), Landgrabenweg 151, 53227 Bonn 
(Amtsgericht Bonn, HRB 5919) und der Kunde. 
 

2 Vertragsgegenstand 
Der Vertragsgegenstand ergibt sich aus diesen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen sowie aus den in den Leistungsbeschrei-
bungen und Preislisten getroffenen Regelungen. Diese regeln in 
Verbindung mit dem Telekommunikationsgesetz (TKG) die Inan-
spruchnahme von Mobilfunk-Leistungen der Telekom. Die Tele-
kom überlässt dem Kunden hierfür eine SIM-Karte, die in ihrem 
Eigentum verbleibt. Alle Rechte einschließlich der Einräumung 
von Nutzungsrechten für durch die Telekom auf der SIM-Karte 
installierte Software liegen bei der Telekom. Die Telekom ist auf 
Grund technischer Änderungen zum Austausch der SIM-Karte 
gegen eine Ersatzkarte berechtigt. 
 

3 Zustandekommen des Vertrages 
Vorbehaltlich einer gesonderten Regelung kommt der Vertrag 
mit Zugang einer Auftragsbestätigung spätestens mit Bereitstel-
lung der Leistung (Freischaltung der SIM-Karte) durch die Tele-
kom zustande. 
 

4 Pflichten und Obliegenheiten des Kunden 
4.1 Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, 

a) eine Einzugsermächtigung zu erteilen sowie für eine aus-
reichende Deckung des vereinbarten Abbuchungskontos zu 
sorgen. Für jede nicht eingelöste bzw. zurückgereichte Last-
schrift hat der Kunde der Telekom die ihr entstandenen Kos-
ten in dem Umfang zu erstatten, wie er das kostenauslösen-
de Ereignis zu vertreten hat, 

b) im Falle der Nutzung von RechnungOnline: 
- auf seine Kosten die technische Voraussetzung dafür zu 

schaffen, dass er die Rechnung vereinbarungsgemäß ab-
rufen kann und diese so regelmäßig abzurufen, dass er 
seinen Pflichten und Obliegenheiten aus dem Vertragsver-
hältnis über Mobilfunk-Leistungen der Telekom nachkom-
men kann, 

- mindestens einmal monatlich seine Mobilfunk-Rechnung 
auf den Internetseiten von RechnungOnline abzurufen, 
sofern er RechnungOnline nicht per E-Mail erhält, 

- für den Fall der Nutzung der Funktion „Rechnung per 
E-Mail“ eine Änderung seiner E-Mail-Adresse unverzüglich 
im Kundencenter vorzunehmen. 

c) den Verlust bzw. das Abhandenkommen der SIM-Karte un-
verzüglich dem Kundenservice anzuzeigen, 

d) der Telekom unverzüglich schriftlich eine Änderung seines 
Namens, seiner Anschrift, der Bankverbindung oder des 
Rechnungsempfängers mitzuteilen bzw. durch einen hierzu 
bevollmächtigten Dritten mitteilen zu lassen, 

e) Informationen, die er über eine Mobilfunk-Endeinrichtung per 
SMS abruft unter Ausschluss einer gewerblichen Nutzung 
ausschließlich zum eigenen, privaten Gebrauch zu nutzen. 

4.2 Die überlassenen Leistungen dürfen nicht missbräuchlich ge-
nutzt werden, insbesondere 
a) dürfen keine gesetzlich verbotenen, unaufgeforderten Infor-

mationen, Sachen und sonstige Leistungen übersandt wer-
den, wie z. B. unerwünschte und unverlangte Werbung per 
E-Mail, Fax, Telefon oder SMS ebenso wenig wie nicht geset-
zeskonforme Einwählprogramme, 

b) darf keine rechtswidrige Kontaktaufnahme durch Telekom-
munikationsmittel erfolgen (§238StGB), 

c) dürfen keine Informationen mit rechts- oder sittenwidrigen In-
halten übermittelt oder in das Internet eingestellt werden und 
es darf nicht auf solche Informationen hingewiesen werden. 

Dazu zählen vor allem Informationen, die im Sinne der §§ 
130, 130a und 131 StGB der Volksverhetzung dienen, zu 
Straftaten anleiten oder Gewalt verherrlichen oder verharmlo-
sen, sexuell anstößig sind, im Sinne des § 184 StGB porno-
grafisch sind, geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich 
schwer zu gefährden oder in ihrem Wohl zu beeinträchtigen 
oder das Ansehen der Telekom schädigen können. Die Be-
stimmungen des Jugendmedienstaatsvertrages und des Ju-
gendschutzgesetzes sind zu beachten, 

d) ist dafür Sorge zu tragen, dass durch die Inanspruchnahme 
einzelner Funktionalitäten und insbesondere durch die Ein-
stellung oder das Versenden von Nachrichten keinerlei Be-
einträchtigungen für die Telekom, andere Anbieter oder 
sonstige Dritte entstehen, 

e) dürfen keine Verbindungen hergestellt werden, die Auszah-
lungen oder andere Gegenleistungen Dritter an den Kunden 
zur Folge haben, 

f) ist jegliche Weiterleitung von Verbindungen über die SIM-Kar-
te unzulässig, sofern dies in der Leistungsbeschreibung Mo-
bilfunk nicht ausdrücklich vorgesehen ist. Insbesondere ist 
der Einsatz der SIM-Karte in Vermittlungs- und Übertragungs-
systemen, die Verbindungen eines Dritten (Sprachverbindun-
gen oder Datenübertragungen) an einen anderen Dritten ein- 
oder weiterleiten, unzulässig, 

g) sind die nationalen und internationalen Urheber- und Mar-
ken-, Patent-, Namens- und Kennzeichenrechte sowie sonsti-
gen gewerblichen Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte 
Dritter zu beachten. 

 
5 Zahlungsbedingungen 
5.1 Die Preise werden mit Zugang der Mobilfunk-Rechnung fällig. 

Bei Beauftragung von RechnungOnline gilt die Rechnung als zu-
gegangen, wenn sie im Kundencenter zur Verfügung steht. 

5.2 Der Rechnungsbetrag ist auf das in der Mobilfunk-Rechnung an-
gegebene Konto zu zahlen. Er muss spätestens am zehnten Tag 
nach Zugang der Mobilfunk-Rechnung gutgeschrieben sein. Bei 
einer vom Kunden erteilten Einzugsermächtigung bucht die 
Telekom den Rechnungsbetrag nicht vor dem siebten Tag nach 
Zugang der Mobilfunk-Rechnung vom vereinbarten Konto ab. 

5.3 Fällt der Tag der betriebsfähigen Bereitstellung des Mobilfunk-
Anschlusses nicht auf den Beginn eines Monats, werden die mo-
natlichen Preise für den Rest des Monats anteilig berechnet. Der 
Preis wird dabei für jeden zu berechnenden Tag mit 1/30 des 
monatlichen Preises berechnet. 

5.4 Bei Nichtteilnahme am Lastschriftverfahren und Überweisung 
der Rechungsbeträge ist ein gesondertes monatliches Entgelt 
gemäß Preisliste zu zahlen. 

5.5 Erfolgt eine Sperre des Anschlusses aus vom Kunden zu vertre-
tenden Gründen, hat der Kunde die Kosten der Sperre zu tragen 
und der Kunde bleibt verpflichtet, die monatlichen Entgelte zu 
zahlen. 

5.6 Ein Aufrechnungsrecht steht dem Kunden nur zu, soweit seine 
Gegenforderung rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. 
Dem Kunden steht die Geltendmachung eines Zurückbehal-
tungsrechtes nur wegen Gegenansprüchen aus diesem Ver-
tragsverhältnis zu. 

5.7 Bei einer Änderung des gesetzlich vorgeschriebenen Umsatz-
steuersatzes werden ab diesem Zeitpunkt die Preise ent-
sprechend geändert. 
 

6 Ausschluss von Beanstandungen 
Beanstandungen gegen die Höhe der Verbindungspreise oder 
sonstige nutzungsabhängige Preise der Telekom sind umge-
hend nach Zugang der Mobilfunk-Rechnung an die Telekom zu 
richten. Beanstandungen müssen innerhalb von acht Wochen 
ab Rechnungszugang bei der Telekom eingegangen sein. Die 



Allgemeine Geschäftsbedingungen, Mobilfunk (Privatkunden). 

Telekom, Stand: 03.11.2010 2 

Unterlassung rechtzeitiger Beanstandungen gilt als Genehmi-
gung; die Telekom wird in den Mobilfunk-Rechnungen auf die 
Folgen einer unterlassenen rechtzeitigen Beanstandung beson-
ders hinweisen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden bei Bean-
standungen nach Fristablauf bleiben unberührt. 
 

7 Zahlungsverzug 
7.1 Gerät der Kunde 

a) für zwei aufeinander folgende Monate mit der Bezahlung der 
Preise bzw. eines überwiegenden Teils hiervon oder 

b) in einem Zeitraum, der sich über mehrere Monate erstreckt, 
mit der Bezahlung der Preise in Höhe eines Betrages, der 
den monatlichen Grundpreis bzw. den monatlichen Paket-
preis für zwei Monate erreicht, in Rückstand, kann die Tele-
kom das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen. 

7.2 Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen Zahlungsver-
zuges bleibt der Telekom vorbehalten. 

7.3 Ergänzend gilt bei Vertragsverhältnissen, bei denen sich der 
Kunde zur Zahlung eines monatlichen Grundpreises bzw. mo-
natlichen Paketpreises verpflichtet hat, dass die Telekom im Fal-
le der von ihr nach Ziffer 7.1 vorgenommenen Kündigung be-
rechtigt ist, vom Kunden pauschalierten Schadensersatz in Hö-
he von 50 % des monatlichen Paketpreises zu verlangen, der 
bis zum Ende der Mindestvertragslaufzeit (Ziffer 9.1) zu zahlen 
gewesen wäre. Dies gilt nicht, sofern der Kunde nachweist, dass 
kein Schaden entstanden oder der tatsächlich entstandene 
Schaden wesentlich geringer als die Pauschale ist. 
 

8 Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), 
Leistungsbeschreibungen und Preise 

8.1 Die AGB können geändert werden, soweit hierdurch wesent-
liche Regelungen des Vertragsverhältnisses nicht berührt wer-
den und dies zur Anpassung an Entwicklungen erforderlich ist, 
welche bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren und deren 
Nichtberücksichtigung die Ausgewogenheit des Vertragsverhält-
nisses merklich stören würde. Wesentliche Regelungen sind ins-
besondere solche über Art und Umfang der vertraglich verein-
barten Leistungen und die Laufzeit einschließlich der Regelun-
gen zur Kündigung. Ferner können Anpassungen oder Ergän-
zungen der AGB vorgenommen werden, soweit dies zur Beseiti-
gung von Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages 
auf Grund von nach Vertragsschluss entstandenen Regelungs-
lücken erforderlich ist. Dies kann insbesondere der Fall sein, 
wenn sich die Rechtsprechung ändert und eine oder mehrere 
Klauseln dieser AGB hiervon betroffen sind. 

8.2 Die Leistungsbeschreibungen können geändert werden, wenn 
dies aus triftigem Grund erforderlich ist, der Kunde hierdurch ge-
genüber der bei Vertragsschluss einbezogenen Leistungsbe-
schreibung objektiv nicht schlechter gestellt (z. B. Beibehaltung 
oder Verbesserung von Funktionalitäten) und von dieser nicht 
deutlich abgewichen wird. Ein triftiger Grund liegt vor, wenn es 
technische Neuerungen auf dem Markt für die geschuldeten 
Leistungen gibt oder wenn Dritte, von denen die Telekom zur Er-
bringung ihrer Leistungen notwendige Vorleistungen bezieht, ihr 
Leistungsangebot ändern. 

8.3 Die vereinbarten Preise können zum Ausgleich von gestiegenen 
Kosten erhöht werden. Dies ist z. B. der Fall, wenn Dritte, von de-
nen die Telekom zur Erbringung der nach diesem Vertrag ge-
schuldeten Leistungen notwendige Vorleistungen bezieht, ihre 
Preise erhöhen. Ferner sind Preiserhöhungen in dem Maß mög-
lich, in dem es durch eine Erhöhung der Umsatzsteuer veran-
lasst ist oder durch die Bundesnetzagentur auf Grund von Regu-
lierungsvorschriften verbindlich gefordert wird. 

8.4 Nach Ziffer 8.1 bis 8.3 beabsichtigte Änderungen der AGB, der 
Leistungsbeschreibungen sowie Preiserhöhungen, die nicht 
ausschließlich durch eine Erhöhung der Umsatzsteuer bedingt 
sind, werden dem Kunden mindestens sechs Wochen vor ihrem 
Wirksamwerden schriftlich mitgeteilt. Dem Kunden steht zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen ein Sonder-
kündigungsrecht zu. Kündigt der Kunde innerhalb von sechs 
Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung nicht schriftlich, 
werden die Änderungen zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
Vertragsbestandteil. Der Kunde wird auf diese Folge in der Än-
derungsmitteilung besonders hingewiesen. 

8.5 Betrifft die Änderung nur Vertragsverhältnisse über eine Zusatz-
leistung/Option, beschränkt sich das Sonderkündigungsrecht 
auf die Zusatzleistung/Option. 

9 Vertragslaufzeit/Kündigung 
9.1 Vertragsverhältnisse für die eine Mindestvertragslaufzeit von 24 

Monaten vereinbart wurde sind für beide Vertragspartner schrift-
lich mit einer Frist von 3 Monaten frühestens zum Ablauf der 
Mindestvertragslaufzeit kündbar. Soweit keine Kündigung er-
folgt, verlängert sich die Vertragslaufzeit um jeweils weitere 12 
Monate, wenn nicht spätestens 3 Monate vor ihrem Ablauf 
schriftlich gekündigt wird. 

9.2 Vertragsverhältnisse über zusätzliche Leistungen (Zubuch-Op-
tionen) können zu den bei der zusätzlichen Leistung vereinbar-
ten Bedingungen und Fristen gekündigt werden. 

9.3 Mit der Kündigung des Mobilfunk-Vertrages enden auch alle 
Vertragsverhältnisse über zusätzliche Leistungen (Zubuch-Op-
tionen). Die Kündigung einer Zusätzlichen Leistung (Zubuch-Op-
tion) lässt den zu Grunde liegenden Mobilfunk-Vertrag unbe-
rührt. 

9.4 Das Recht, aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen, bleibt un-
berührt. Ein wichtiger Grund ist für die Telekom insbesondere in 
den Fällen gegeben, in denen der Kunde die ihm nach diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen obliegenden Pflichten er-
heblich verletzt. Die zusätzliche Geltendmachung von Schaden-
ersatzansprüchen richtet sich nach den gesetzlichen Bestim-
mungen. 
 

10 Haftung 
10.1 Haftungsbeschränkung nach § 44a Telekommunikationsgesetz 

Die Telekom haftet für Vermögensschäden, die von ihr auf 
Grund einer fahrlässigen Verletzung der Verpflichtung als Anbie-
ter von Telekommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit verur-
sacht werden nach den Regelungen des § 44a Telekommunika-
tionsgesetzes (TKG). Das bedeutet: 
Soweit eine Verpflichtung der Telekom als Anbieter von Tele-
kommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit zum Ersatz eines 
Vermögensschadens gegenüber einem Endnutzer besteht und 
nicht auf Vorsatz beruht, ist die Haftung auf höchstens 12.500 
Euro je Endnutzer begrenzt. Entsteht die Schadenersatzpflicht 
durch eine einheitliche Handlung oder ein einheitliches Scha-
den verursachendes Ereignis gegenüber mehreren Endnutzern 
und beruht dies nicht auf Vorsatz, so ist die Schadenersatz-
pflicht unbeschadet der Begrenzung in Satz 1 in der Summe auf 
höchstens 10 Millionen Euro begrenzt. Übersteigen die Entschä-
digungen, die mehreren Geschädigten auf Grund desselben Er-
eignisses zu leisten sind, die Höchstgrenze, so wird der Scha-
denersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller 
Schadenersatzansprüche zur Höchstgrenze steht. Die Haftungs-
begrenzung nach den Sätzen 1 bis 3 gilt nicht für Ansprüche auf 
Ersatz des Schadens, der durch den Verzug der Zahlung von 
Schadenersatz entsteht. 

10.2 Sonstige Haftung 
10.2.1 Im Übrigen haftet die Telekom bei Vorsatz oder grober Fahrläs-

sigkeit sowie bei Fehlen einer garantierten Eigenschaft für alle 
darauf zurückzuführende Schäden unbeschränkt. 

10.2.2 Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die Telekom im Fall der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbe-
schränkt. Wenn die Telekom durch leichte Fahrlässigkeit mit ih-
rer Leistung in Verzug geraten ist, wenn ihre Leistung unmöglich 
geworden ist oder wenn die Telekom eine wesentliche Pflicht 
verletzt hat, ist die Haftung für darauf zurückzuführende Sach- 
und Vermögensschäden auf den vertragstypisch vorhersehba-
ren Schaden begrenzt. Eine wesentliche Pflicht ist eine solche, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertra-
ges überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung 
des Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhaltung der 
Kunde regelmäßig vertrauen darf. 

10.2.3 Die Haftung für alle übrigen Schäden ist ausgeschlossen, wobei 
die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt bleibt. 
 

11 Nutzung durch Dritte 
11.1 Dem Kunden ist es nicht gestattet, die überlassenen Leistungen 

Dritten ohne vorherige Erlaubnis durch die Telekom zum alleini-
gen Gebrauch oder zur gewerblichen Nutzung zu überlassen 
oder an Dritte weiterzugeben. 

11.2 Das Vertragsverhältnis berechtigt den Kunden nicht, unter Ein-
satz der von der Telekom überlassenen SIM-Karten selbst als 
Anbieter von Telekommunikationsdiensten aufzutreten und Mo-
bilfunk-Leistungen, Vermittlungs- oder Zusammenschaltungs-
leistungen gegenüber Dritten anzubieten; hierzu bedarf es des 
Abschlusses eines gesonderten Vertrages mit der Telekom. 
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11.3 Nach Verlust der SIM-Karte hat der Kunde nur die Preise zu zah-
len, die bis zum Eingang der Meldung über den Verlust der Kar-
te bei der Telekom angefallen sind.  
 

12 Sonstige Bedingungen 
12.1 Die Telekom ist berechtigt, die Leistungen durch Dritte als Un-

terauftragnehmer (Subunternehmer) zu erbringen. 
12.2 Der Kunde kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 

nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Telekom 
auf einen Dritten übertragen. 

12.3 Ein allgemein zugängliches, vollständiges und gültiges Preisver-

zeichnis ist unter www.telekom.de/agb einsehbar. 
12.4 Vertragsbezogene Mitteilungen der Telekom an den Kunden er-

folgen nach Wahl der Telekom durch Zusendung an die vom 
Kunden benannte Anschrift oder durch Übermittlung einer 
E-Mail oder einer Kurzmitteilung (SMS). 

12.5 Beabsichtigt der Kunde im Fall eines Streits mit der Telekom 
über die in § 47 a TKG genannten Fälle ein Schlichtungsverfah-
ren bei der Bundesnetzagentur einzuleiten, hat er hierfür einen 
Antrag an die Bundesnetzagentur in Bonn zu richten. 

12.6 Für die vertraglichen Beziehungen der Vertragspartner gilt deut-
sches Recht. 

 


